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Per E-Mail an: u.lindemann@ltg.hessen.de 

Wiesbaden, 05. Februar 2018 

 

 
Schriftliche und mündliche Anhörung im Hessischen Landtag zu dem 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN für ein 
Hessisches Gesetz zur Anpassung des Hessischen Datenschutzrechts an die 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU)  
Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit – Drucks. 19/5728 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Klee, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die eingeräumte Möglichkeit, im Rahmen der schriftlichen und 

mündlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und  

BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN für ein Hessisches Gesetz zur Anpassung des 

Hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit – Drucks. 

19/5728 – Stellung zu nehmen.  

 

Zu dem Gesetzentwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu Art. 1:  

In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt ab dem 25. Mai 2018 die 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) unmittelbar. Die Verordnung 

(EU) 2016/679 schafft damit ein verbindliches Schutzniveau für die Rechte und 

Freiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten in allen Mitgliedstaaten, das auch alle öffentlichen Stellen zu beachten 

Ingenieurkammer Hessen | Gustav-Stresemann-Ring 6 | 65189 Wiesbaden 

 

Herrn 
Horst Klee MdL 
Hessischer Landtag 
CDU - Landtagsfraktion 
Vorsitzender des Innenausschusses 
Schloßplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
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haben, soweit sie personenbezogene Daten im Anwendungsbereich der 

Verordnung (EU) 2016/679 verarbeiten. 

 

Wegen des Anwendungsvorrangs des europäischen Rechts ergibt sich die 

Notwendigkeit, die landesrechtlichen Datenschutzregelungen an die Verordnung 

(EU) 2016/679 anzupassen.  

Der vorliegende Gesetzentwurf zum Hessischen Datenschutzgesetz folgt dieser 

Vorgabe. Anders als z. B. in Baden-Württemberg ist in Hessen ein umfassendes 

Datenschutzgesetz vorgesehen, dass weitgehend die Anforderungen der 

Datenschutz-Grundverordnung widergibt. Eine solche Regelung birgt immer das 

Risiko von begrifflichen Unschärfen und Wertungswidersprüchen vor dem 

Hintergrund der direkt anzuwendenden Datenschutz-Grundverordnung. 

 

Allerdings beabsichtigt man auch in Hessen die durch die Datenschutz-

Grundverordnung vorgegebenen Spielräume zu nutzen. Hier sei insbesondere der 

§ 36 Abs. 2E-HDSG genannt, der Behörden und öffentliche Stellen von der 

möglichen Verhängung von Geldbußen ausnimmt. Dies wird von uns ausdrücklich 

begrüßt. 

 

Zu § 81 Abs. 2:  

Die Vorschrift regelt die Behörden und Einrichtungen, die von der Anwendung des 

Vierten Teils des Gesetzes ausgenommen sind. Es geht im Wesentlichen um die 

beabsichtigte Neuregelung eines Anspruchs auf Informationszugang. Nach § 81 

Abs. 2 Nr. 3 E-HDSG werden die Industrie- und Handelskammern ausdrücklich 

ausgenommen. Die Begründung hierzu im Gesetzentwurf ist auch für die 

Ingenieurkammer Hessen zutreffend. Auch die Ingenieurkammer Hessen sollte 

wegen der besonderen Aufgabenstellung im Bereich der berufsständischen 

Selbstverwaltung vom Anwendungsbereich des allgemeinen Auskunftsanspruchs 

ausgenommen werden.  

 

Zu Art. 10: 

Die Ingenieurkammer Hessen ist nach der Neuregelung des Hessischen 

Ingenieurgesetzes (HIngG) mit dessen Umsetzung beschäftigt. Hierzu zählt auch 

der § 18 des Hessischen Ingenieurgesetzes. Dieser bezieht sich auf die sog.  
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Ausgleichsmaßnahmen, die bei der Anerkennung ausländischer Absolventen 

angeordnet werden können. Eine ursprünglich zur Umsetzung vorgesehene 

Rechtsverordnung wurde leider nicht realisiert. 

 

Damit die Kammer in die Lage versetzt wird, in diesem Bereich ihren Aufgaben 

nachzukommen, bedarf es unseres Erachtens einer Änderung des Hessischen 

Ingenieurgesetzes. 

 

Wir schlagen daher vor, § 18 Abs. 1 HIngG wie folgt abzuändern: 

 

1. In Satz 1 wird nach der Angabe „2005/36/EG,“ der Satzteil „aufgrund einer von der 

für die zuständige Ministerin oder des zuständigen Ministers im Benehmen mit der 

Ingenieurkammer Hessen erlassenen Rechtsverordnung“ gestrichen. 

 

2. In Satz 1 Nr. 1 wird nach dem Wort „und“ das Wort „gegebenenfalls“ eingefügt. 

 

 

Begründung 

 

Zu 1. 

§ 18 regelt die Umsetzung des Art. 14 der EU-Richtlinie 2005/36/EG. Danach ist 

ausländischen Berufsangehörigen aus den EU-Mitgliedstaaten und 

angeschlossenen Staaten, deren Ausbildung nicht den Anforderungen des HIngG 

entsprechen, die Möglichkeit zum Ausgleich zu geben. 

Kompensationsmöglichkeiten kommen grundsätzlich nur bei wesentlichen 

Unterschieden in Betracht. Gemäß § 2 HIngG ist die Hessische Ingenieurkammer 

(HIngK) für die Antragsverfahren zuständig. Dafür gelten die Regeln des 

Hessischen Verwaltungsverfahrensrechts. 

 

Nach § 18 Abs. 1 Satz 8 HIngG darf die Kammer Einzelheiten (z.B. zur Besetzung 

von Prüfungsausschüssen, Wiederholungsmöglichkeiten von Eignungsprüfungen 

oder die Bewertung von Leistungen) in einer Satzung regeln. Einer verpflichtenden 

Verordnungsermächtigung, die vom zuständigen Ministerium im Benehmen mit der 

Ingenieurkammer Hessen zu erlassen wäre, bedarf es nicht. Um alsbald die  

 

AV INA 19/64 und AV UDS 19/9 - Teil 1 - 3



Seite 4 / 4 

 

 

Ingenieurkammer Hessen 
Gustav-Stresemann-Ring 6 
65189 Wiesbaden 

Tel.: +49 (0) 611 / 97457-0 
Fax:  +49 (0) 611 / 97457-29 

www.ingkh.de 
info@ingkh.de 

Nassauische Sparkasse 
BLZ 510 500 15 
Kto.-Nr. 213 097 970 

 

notwendige Satzung der Kammer in Gang setzen zu können und unnötige 

Regelungs-Dopplungen zu vermeiden, sollte daher die obligatorische 

Verordnungsermächtigung entfallen. Zwar könnten die Anforderungen für die 

Ausgleichsmaßnahmen auch in einer Verordnung geregelt werden. Dies würde 

jedoch die Zusammenarbeit der Berufskammern untereinander deutlich 

einschränken. Auch die Praxiserfahrungen anderer Länder (z.B. Baden-

Württemberg, Bremen, Niedersachsen) zeigen, dass es keiner obligatorischen 

Verordnungsermächtigung bedarf. 

Für den Bedarfsfall dient weiterhin die generelle Ermächtigungsgrundlage in § 39 

Abs. 4 HIngG. Danach besteht auch zukünftig die Möglichkeit, eine Verordnung zu 

den Ausgleichsmaßnahmen zu erlassen. Diese soll weiterhin erhalten bleiben. 

 

Zu 2.  

Die Einfügung des Begriffs „gegebenenfalls“ geht auf die Begriffsdefinitionen des 

Art. 3 der EU-Richtlinie 2005/36 zurück, wonach eine Zusatzausbildung nicht 

zusätzlich und in jedem Fall zum Anpassungslehrgang bei einem qualifizierten 

Berufsangehörigen von den Antragstellern verlangt werden darf. Vielmehr sind die 

Kompensationsmaßnahmen stets von einer Einzelfallprüfung der Kammer 

abhängig und nur soweit erforderlich zu verlangen. Um Missverständnissen 

vorzubeugen, wird der Begriff “gegebenenfalls“ gleichlautend Art. 3 Abs.1 Buchst. 

g) Satz 1 EU-Richtlinie 2005/36 verwandt. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn die von uns dargelegten Punkte in der 

parlamentarischen Beratung angemessen berücksichtigt werden. 

 

An der für den Donnerstag, den 15. März 2018 angesetzten mündlichen Anhörung 

wird die Ingenieurkammer Hessen durch RA Manfred Günther-Splittgerber, 

Justitiar der Ingenieurkammer Hessen, vertreten. 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Udo F. Meißner 

Präsident der Ingenieurkammer Hessen 
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Hessischer Landtag 
Postfach 32 40 
65022 Wiesbaden 
 
per E-Mail: u.lindemann@ltg.hessen.de  
 

   

   

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/Die Grünen für ein Hessi-
sches Gesetz zur Anpassung des Hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung 
und zur Umsetzung der Richtlinie 

1. März 2018 

 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem oben genannten Gesetzentwurf. 
Der DGB-Bezirk Hessen-Thüringen nimmt hierzu keine Stellungnahme vor. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexandre da Silva 
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Von:                                            Heindl, Martin [heindl@vku.de]

Gesendet:                                Samstag, 3. März 2018 11:13

An:                                              Lindemann, Dr. Ute (HLT)

Cc:                                               Eisert, Martina (HLT); Stephan, Birge; Breitenbach, Larissa

Betreff:                                     Mündliche Anhörung im Hessischen Landtag am 15.3.18

 
Sehr geehrte Frau Dr. Lindemann,
 
im Namen der VKU-Landesgruppe Hessen bedanke ich mich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Hessisches Gesetz zur Anpassung
des Hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit (Drucksache 19/5728).
 
Zu dem Gesetzentwurf haben wir keine einzelnen Anmerkungen. Die Regelungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung sind auch für unsere Mitglieder von Bedeutung. In der Folge kommt auch der nationalen
Umsetzung eine wichtige Relevanz zu. Die Umsetzung der Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung ist
in der Praxis für unsere Mitgliedsunternehmen sehr aufwendig. Daher sollte es im Rahmen der nationalen
Umsetzung keine weitere Verschärfung geben.
 
An der mündlichen Anhörung am 15. März 2018 werden wir nicht vertreten sein.
 
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Martin Heindl
__________________________________
 
Dipl.-Pol. Martin Heindl
Geschäftsführer
Landesgruppe Hessen
Verband kommunaler Unternehmen e.V.
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden
Fon   +49 611 1702-29
Fax   +49 611 1702-30
Mobil +49 170 8580-475 
www.vku.de/hessen 
heindl@vku.de

 

 

VKU-Stadtwerkekongress 2018 am 18. und 19. September 2018 in Köln
Neue Formate, zukunftsweisende Themen und zusätzliche Networking-Möglichkeiten
www.vku-stadtwerkekongress.de

▇ ▅ █ ▅ ▇ ▂ ▃ ▁ ▁ ▅ ▃ ▅ ▅ ▄ ▅ ▇

VKU-Verbandstagung 2019 am 11. und 12. März 2019 in Berlin
Die Kommunalwirtschaft der Zukunft!
www.vku-verbandstagung.de
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Gesetzentwurf  
der Fraktion der CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN für ein Hessisches Gesetz 
zur Anpassung des Hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Nr. 
2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016 / 680 und zur 
Informationsfreiheit. 

 
 
 
Stellungnahme 
 
Die am 25.5.2018 in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zwingt die 

Gesetzgeber, auch auf Landesebene die notwendigen Anpassungen im Rahmen ihrer 

Gesetzgebungskompetenzen zu erlassen. Welche weitreichenden Änderungen damit 

verbunden sind, wird bei der Betrachtung des Bundesdatenschutzgesetzes – neu deutlich. 

Kein Paragraf ist wie vorher.  

Die DSGVO legt einen besonders engen gesetzlichen Maßstab an Informations- und 

Dokumentationspflichten an. Nach unserer Einschätzung werden die vorgenommen 

Änderungen diesen Verpflichtungen gerecht.  

Gerade unter diesem Aspekt weisen wir schon jetzt darauf hin, dass die geforderten 

Informations- und Dokumentationspflichten  auch zu einer erheblichen Belastung der 

Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst führen werden.  

 
Per Email 
 
Hessischer Landtag 
Der Vorsitzende des Innenausschusses 
Herrn Horst Klee 
 
 

  05.03.18  
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Die Neuausrichtung der DSGVO sollte eigentlich zu einer Entbürokratisierung und einer 

Entlastung der damit befassten Stellen führen. Nach unserer Einschätzung wird dieses Ziel 

nicht ansatzweise erreicht;  im Gegenteil, Bürokratie und Aufwand werden erheblich 

zunehmen. 

Als wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Tatsache zu benennen, dass es zu einer 

Beweislastumkehr gekommen ist. Wir müssen nun beweisen, dass wir alles entsprechend 

den Vorgaben gemacht haben. Der zusätzliche Arbeitsaufwand wird zu einer erheblichen 

Mehrbelastung führen. 

Heute noch gar nicht absehbar ist der Umstand, dass Verstöße gegen die umfangreichen 

Pflichten der DSGVO zu Bußgeldern und ggf. sehr hohen Schadensersatzansprüchen führen 

können. Dies wird aufgrund der im Raume stehenden Sanktionen zu besonderen 

Drucksituationen bei den Kolleginnen und Kollegen führen und damit einen weiteren 

Belastungsparameter im ohnehin schon hochbelastenden Polizeidienst darstellen. 

Auch erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass die große Anzahl von 

Informationspflichten auch Ermittlungsergebnisse gefährden könnten. Zwar hat der 

Gesetzgeber durchaus Einschränkungen formuliert, aber diese Einschränkungen müssen 

intensiv begründet werden, um sie vornehmen zu können. Auch dies bindet sehr viele 

personelle Kräfte und Zeit. 

Im Personalvertretungsrecht gibt es sprachliche Änderungen in der Norm, die Aufgaben 

des Personalrates betreffen (§ 62, hier § 62 II).: Erforderliche Unterlagen sind zu 

übermitteln statt vorzulegen; Personalakten dürfen nur mit Einwilligung statt mit 

Zustimmung eingesehen werden; dienstl. Beurteilungen sind offen zu legen, statt zur 

Kenntnis zu bringen. Diese Änderungen sehen wir unkritisch. 

Im Ergebnis müssen wir nochmals einen deutlichen Hinweis auf die mit der Umsetzung der 

Rechtsvorschriften verbundenen Arbeitsaufwände geben. Diese zusätzlichen Belastungen 

müssen personell wie fachlich aufgefangen werden. Insbesondere bedarf es 

weitergehender Regelungen damit die mit der Umsetzung dieser komplexen 

Rechtsvorschriften befassten Kolleginnen und Kollegen vor Regressforderungen geschützt 

sind. 

 

 
 
 
 
 
Andreas  Grün 
Landesvorsitzender GdP Hessen 
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Von:                                f.goetting@wiesbaden.ihk.de

Gesendet:                       Montag, 5. März 2018 14:24

An:                                  Lindemann, Dr. Ute (HLT)

Cc:                                   Suelzen@offenbach.ihk.de; Hanna.Michalak@darmstadt.ihk.de; S.Bettelmann@frankfurt-

main.ihk.de; j.nitschke@wiesbaden.ihk.de

Betreff:                           Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Hessisches

Gesetz zur Anpassung des Hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Nr.

2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 und zur

Informationsfreiheit
 
Stellungnahme des Hessischen Industrie- und Handelskammertages e.V. zum Gesetzentwurf der
Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Hessisches Gesetz zur Anpassung des
Hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit

Sehr geehrte Frau Lindemann,

vielen Dank für die Entwurf des genannten Gesetzes. Gerne nehmen wir dazu für die hessischen Industrie- und
Handelskammern Stellung.

An der Anhörung am Hessischen Landtag am 15. März 2018 um 10 Uhr nehme ich gerne gemeinsam mit
meinen Kolleginnen Simone Bettelmann (IHK Frankfurt am Main) und Hanna Michalak (IHK Darmstadt) teil.

A.        Allgemeine Anmerkungen

Das HDSIG-E wird sich grundlegend vom bisherigen HDSG unterscheiden. Denn es wird inhaltlich die Vorgaben
der DS-GVO ergänzen und damit Regelungsaufträge, Öffnungsklauseln und Konkretisierungsmöglichkeiten der
DS-GVO normativ umsetzen. Als bundesweite Organisation hatten die IHKs die Hoffnung, dass die Anpassung
der Landesgesetze an die DS-GVO genutzt wird, um auch auf Landesebene eine Harmonisierung des
Datenschutzrechts für öffentliche Stellen zu erreichen. Länderspezifisch unterschiedliche, voneinander
abweichende Datenschutzvorgaben erschweren insbesondere bundesweite und länderübergreifende IHK
Projekte. Diese Erschwernis trifft nicht nur die IHK-Organisation sondern auch alle anderen länderübergreifend
tätigen öffentlichen Stellen des Landes. Öffentliche Stellen werden mit zusätzlichen Kosten und erheblichem
bürokratischem Mehraufwand rechnen müssen. Vereinzelt liegen bereits Entwürfe anderer Bundesländer vor, so
z. B. aus Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen. Es ist festzustellen, dass die Entwürfe
weder in ihrer Struktur noch hinsichtlich wichtiger Regelungsbereiche abgestimmt sind. 
Ein Abstimmungsprozess mit dem Ziel der Vereinheitlichung der Landesdatenschutzgesetze ist – sofern und
soweit noch möglich – im Hinblick auf den für öffentliche Stellen daraus resultierenden Aufwand unbedingt
wünschenswert.

Der Erfüllungsaufwand lässt sich nicht valide konkret abschätzen, wir stufen diesen jedoch wegen der
unbestimmten Rechtsbegriffe und vielfältigen Auslegungsmöglichkeiten als hoch ein. Werden Unternehmer im
Bereich der  Auftragsdatenverarbeitung tätig, werden sie nach dem momentanen Gesetzesentwurf vor
unübersichtliche Rechtsfragen gestellt. Insofern wäre ein möglichst schlankes und systematisches Gesetz
sinnvoll. Nicht nachvollziehbar erscheint es in dieser Hinsicht insbesondere, warum die Richtlinie im
Landesdatenschutzrecht umgesetzt werden muss und nicht weitreichend auf die spezifischen Fachgesetze
zurückgegriffen wird.

B. Die Vorschläge im Einzelnen

Zu den einzelnen Vorschlägen nehmen wir wie folgt Stellung; im Übrigen verweisen wir auf unsere
Stellungnahme, die wir am 12.06.2017 in einem frühen Entwurfsstadium eingereicht haben:

§ 1: 
Wir regen an, die Vorschrift um eine weitere Regelung zu ergänzen. In dieser sollte die Anwendung der Artikel
30, 35 und 36 DSGVO auf solche Verarbeitungen beschränkt werden,  die automatisiert erfolgen oder bei
welchen die Daten in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Zum einen
entspräche eine derartige Regelung dem risikobasierten Ansatz der DS-GVO, in dem die weniger
risikobehafteten nicht-elektronischen Verarbeitungen grundsätzlich von Pflichten nach der DS-GVO
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ausgenommen werden. Für sie entfielen die Pflicht zur Dokumentation im Verarbeitungsverzeichnis, die
Datenschutzfolgenabschätzung und die ggfs. erforderliche Vorabgenehmigung durch die
Datenschutzaufsichtsbehörde. Für die Praxis würde aus einer derartigen Ausnahmeregelung überdies eine
erhebliche Reduzierung des Aufwands resultieren. 

§ 2 Absatz 1: 
Die Einbeziehung von beliehenen nicht öffentlichen Stellen in den Anwendungsbereich des HDSIG-E erscheint
sachgerecht und vermeidet Abgrenzungsschwierigkeiten. 

§ 2 Absatz 2 Satz 2: 
Die Vorschrift verwendet den Ausdruck „ dieses Gesetz“  für tatsächlich unterschiedliche Gesetze. Die
Formulierung lässt somit Raum für unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Auch wenn nur eine Lesart
rechtlich Sinn ergibt, ist eine eindeutige Formulierung wünschenswert, um die Verständlichkeit des komplexen
Gesetzestexts zu fördern und Fehlinterpretationen auszuschließen. Formulierungsvorschlag: „ Regeln sie einen
Sachverhalt nicht oder nicht abschließend, finden die Vorschriften des HDSIG Anwendung.“ 

§ 3 Absatz 2: 
Laut Begründung übernimmt § 3 Absatz 2 Satz 1 HDSIG-E Teile des bisherigen § 4 Absatz 3 Satz 1 HDSG.
Hierzu zählt nicht die Unterwerfung des Auftragnehmers unter die Kontrolle des HDSB. Wir verstehen die
Regelung so, dass § 3 Absatz 2 HDSIG-E künftig auf diese Voraussetzung verzichtet. §  3 Absatz 2 Satz 2
HDSIG-E übernimmt die Regelung des § 4 Absatz 4 HDSG. Wir begrüßen ausdrücklich die Übernahme der
Gleichstellung von Auftragsverarbeitung und Wartungsarbeiten und vergleichbaren Hilfstätigkeiten. Hierdurch
werden Abgrenzungsschwierigkeiten vermieden. 
  
§ 4 Absatz 2: 
Unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung besteht der Zweck der Regelung in § 4 HDSIG-E darin, dass
betroffene Personen den Umstand ihrer Videobeobachtung frühzeitig erkennen können. Diesem Umstand kann
üblicherweise auch leicht frühzeitig – z. B. durch entsprechende Hinweisschilder u. ä. - Rechnung getragen
werden. Es stellt sich aber die Frage, auf welche Weise auch Name und Kontaktdaten durch den
Verantwortlichen frühzeitig erkennbar gemacht werden können. Dies kann sich beispielsweise durch örtliche
Gegebenheiten etc. in der Praxis als schwierig darstellen oder unter Umständen überflüssig sein. 

Wir regen daher folgende Regelung und Formulierung für § 4 Absatz 2 HDSGIG-E an: 
„ Der Umstand der Beobachtung ist durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu
machen. Der Name des Verantwortlichen ist anzugeben, soweit der Verantwortliche nicht bereits aus den
Umständen hervorgeht.“  

§ 4 Absatz 4: 
In der Praxis sind Fälle denkbar, in denen sich eine Notwendigkeit der Verwendung der Daten erst mit zeitlicher
Verzögerung herausstellt. Beispiel: Eine Videoaufzeichnung erfolgt zur Wahrnehmung des Hausrechts. Eine in
diesem überwachten Raum mutmaßlich begangene Straftat wird erst später bei den Polizeibehörden zur
Anzeige gebracht. Da keine Anhaltspunkte bestehen, dass das Hausrecht verletzt wurde, hat die verantwortliche
Stelle die Videoaufnahmen unverzüglich gelöscht. Die Polizeibehörden könnten im Rahmen ihrer Ermittlungen
zur Verfolgung von Straftaten nicht auf diese Aufzeichnungen zurückgreifen. 
Wir regen daher an, eine maximale Speicherdauer festzusetzen. Diese sollte anhand einer Abwägung der
Interessen an Sicherheit mit den schutzwürdigen Interessen des Betroffenen festzulegen. 

Dementsprechend schlagen wir folgende Formulierung für § 4 Absatz 4 HDSIG-E vor: 
„ Die Daten sind spätestens nach 2 Monaten zu löschen, nachdem sie erhoben worden sind soweit sie nicht zur
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von
erheblicher Bedeutung oder von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden.“ 

§ 5 Absatz 1: 
Gegen die Beibehaltung der Vertretungsregelung spricht, dass dieses Erfordernis im BDSG-neu ebenfalls nicht
vorgesehen ist. Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, warum an dieser Stelle für öffentliche Behörden und
Einrichtungen des Landes abweichende Vorgaben gelten sollen als für solche, die dem Bundesrecht unterliegen.
Hinzu kommt, dass eine solche Vertretungsregelung in der EU DS-GVO nicht enthalten und in den Artikeln 37
bis 39 keine Öffnungsklausel vorgesehen ist. 

§ 19: 
Bezugnehmend auf die bisherigen Anmerkungen und vorausgesetzt, die Regelungen sollen so beibehalten
werden, gehen wir davon aus, dass auch für öffentliche Stellen das Verwaltungsgericht Wiesbaden zuständig
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sein soll. 

§ 20 Absatz 1 Nr. 1: 
§ 20 HDSIG-E enthält allgemeine Befugnisse zur Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen
Daten. Aufgrund der großen Bedeutung für öffentliche Stellen sollte § 20 Absatz 1 Nr. 1 HDSIG-E neben dem
Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes um „ das Arbeitsrecht“  ergänzt werden. Für uns ist kein
Grund ersichtlich, warum das Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes aufgeführt werden und das
Arbeitsrecht – obgleich es in Artikel 9 Absatz 2 b) DS-GVO in einem Satz mit diesen aufgezählt wird – keine
Berücksichtigung findet. Wir regen daher eine entsprechende Ergänzung von § 20 Absatz 1 Nr. 1 HDSIG-E an.
Die Norm enthält Doppelungen. 

§ 20 Abs. 2 Nr. 4: 
Zu den angemessenen und spezifischen Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffen Personen, wird
in § 20 Abs. 2 Nr. 4 die Benennung eines Datenschutzbeauftragten genannt. 
Hier könnte eine Klarstellung erfolgen, dass damit der Datenschutzbeauftragte gemeint ist, der nach § 5 zu
bestellen ist. Ansonsten ist nicht klar, ob § 20 Abs. 2 Nr. 4 zu der Bestellung eines weiteren
Datenschutzbeauftragten führt. 

§ 21: 
Die in § 21 HDSIG-E getroffenen Regelungen zur Verarbeitung zu anderen Zwecken sind für öffentliche Stellen
notwendig. Wir befürworten daher ausdrücklich, dass der hessische Gesetzgeber von den Regelungsbefugnissen
der Art. 6 Absatz 2 bis 4 DS-GVO Gebrauch gemacht hat. 

Besonders begrüßen wir, dass die Abwägungsmöglichkeit nach § 21 Absatz 1 Ziffer 1 HDSIG-E, welche das
BDSG-neu ebenfalls vorsieht, auch im Landesdatenschutzgesetz vorgesehen ist. 

Gerne möchten wir noch folgendes zu bedenken geben. Mit voranschreitender Digitalisierung wachsen die
Gefahren, die aus zunehmenden Cyberangriffen resultieren. Die Akzeptanz IT-gestützter Anwendungen erfordert
zwingend Informationssicherheit. Mit Hinblick auf Erwägungsgrund 49 der DS-GVO regen wir daher an, die
Vorschrift um folgende berechtigte Interessen zu ergänzen: 
„ Zum einen die Datenverarbeitung zur Gewährleistung der Netz- und Informationssicherheit allgemein. Zum
anderen sollte – sofern nicht § 21 Absatz 3 HDSIG-E in diesem Sinne ausgelegt werden kann – die Prüfung
und Wartung automatisierter Datenverarbeitungen als berechtigtes Interesse in der Regelung aufgenommen
werden.“ 

§ 22 Absatz 4: 
Mit § 22 HDSIG-E wird eine wichtige Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung geschaffen. Wir begrüßen
ausdrücklich, dass die bisherige Regelung zur Verantwortlichkeit des Empfängers aus § 14 HDSG übernommen
worden ist. 
Nichtsdestotrotz möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es bereits in der Vergangenheit an dieser
Stelle Unterschiede zwischen den Landesdatenschutzgesetzen gab. So wurde beispielsweise in einem anderen
Landesdatenschutzgesetzentwurf die Verantwortlichkeit der ersuchenden öffentlichen Stelle zugewiesen. Wir
können daher unsere Bitte nur nochmals bekräftigen, die Anpassung der Landesdatenschutzgesetze an die DS-
GVO zum Anlass zu nehmen, um auch die landesdatenschutzrechtlichen Vorschriften zu harmonisieren. Diese
unterschiedlichen Regelungen verdeutlichen sehr gut die Schwierigkeiten, die auf die öffentlichen Stellen in der
Praxis zukommen werden, wenn die Landesdatenschutzgesetze derart voneinander abweichen. 

§ 24: 
Der Regelungsgehalt zur Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken sollte ins Hessische Landesstatistikgesetz
aufgenommen werden. 

§ 25: 
Systematisch sollte der Regelungsinhalt ins Hessische Archivgesetz aufgenommen werden. 

§ 29 Absatz 1: 
Die in § 29 Absatz 1 HDSIG-E getroffene Ausnahme von der Informationspflicht ist erforderlich, um z. B.
Beschwerdeführer im Bereich des Wettbewerbsrecht oder auch im Sachverständigenwesen nicht offenbaren zu
müssen. Die Ausnahmeregelung ist daher notwendig und begrüßenswert. 

§ 33 Absatz 4: 
Die Einräumung der Möglichkeit für die verantwortliche Stelle, dem Auskunftsanspruch auch durch Gewährung
von Akteneinsicht nachzukommen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Ebenso zu begrüßen ist, dass es sich hierbei
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nicht um ein Wahlrecht der betroffenen Person handelt, sondern lediglich um eine Alternative für die
verantwortliche Stelle. Die Entscheidung sollte im Ermessen der verantwortlichen Stelle stehen, weil diese allein
die Einschätzung über den entstehenden Aufwand treffen kann. 

§ 35: 
Wir begrüßen die in Absatz 1 getroffene Ausnahmeregelung des Widerspruchsrechts ausdrücklich, weil es die
Erfüllung der den IHKs übertragenen Aufgaben nach IHKG erleichtert.  

Dritter Teil (§§ 40-79): 
Dieser Teil bezieht sich auf die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für Polizei und Justiz. Er hat somit
keinen Bezug zu einer Datenverarbeitung durch die IHKS, so dass wir von einer Kommentierung absehen. 

§ 81: 
Wir begrüßen, dass die IHKs von dem Anwendungsbereich des § 81 in Absatz 2 Nr. 3 HDSIG-E ausgenommen
wurden. Zur sinnhaften Vervollständigung der Norm bedarf es aber noch des Annex „ und deren Rechtsaufsicht“.

Freundliche Grüße 

Dr. Friedemann Götting

Federführung Recht 
Hessischer Industrie- und Handelskammertag 

Stv. Hauptgeschäftsführer
Geschäftsführer Recht und International
Industrie- und Handelskammer Wiesbaden
Wilhelmstraße 24-26 
65183 Wiesbaden
Tel. 06 11 1500-156 
Fax  0611 1500-7156
mailto: f.goetting@wiesbaden.ihk.de 
http://www.ihk-wiesbaden.de 
https:/www.facebook.com/ihkwiesbaden 
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Bonn, 06.03.2018 
 
 

Schriftliche Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Anpassung des Hessischen Da-
tenschutzrechts (Drs. 19/5728) 
 
 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 21.12.2017 nimmt die Gesellschaft für Daten-
schutz und Datensicherheit e.V. (GDD) zum Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Hessisches Gesetz zur Anpassung des Hessi-
schen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit (Drs. 19/5728) wie folgt Stel-
lung: 
 

I. Bedarf einer nationalen Gesetzgebung 
Zur Anpassung an die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind nationale Re-
gelungen weiterhin möglich und zum Teil sogar verpflichtend vorgeschrieben. Über-
dies begründet die umzusetzende Richtlinie (RL) zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 
Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder 
der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rah-
menbeschlusses 2008/977/JI (JIRL) einen legislativen Handlungsbedarf. Diese Form 
des Rechtsakts verlangt automatisch die Implementierung im nationalen Recht. Nach 
Art. 63 JIRL sind die der RL unterfallenden Staaten verpflichtet, die einzelstaatlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der RL zu erlassen. Der Landes-
gesetzgeber kommt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf dieser Pflicht nach und ver-
sucht den eröffneten Gestaltungsrahmen zu nutzen. Dies ist zu begrüßen.   
 
Das Ziel der DS-GVO ist die Vollharmonisierung der Regelungen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). 
Diese Zielvorgabe kann jedoch mit der DS-GVO nicht vollumfänglich erreicht werden. 
Zwar stellt die Grundverordnung unmittelbar anwendbares Datenschutzrecht dar, 
gleichwohl sind die Mitgliedstaaten an vielen Stellen weiterhin in der Pflicht nationale 
Regelungen vorzusehen. So gesehen, stellt die DS-GVO eine „hinkende Verordnung“ 
oder einen Hybrid aus Richtlinie und Verordnung dar. 
 

GDD e.V. 
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Prof. Dr. Rolf Schwartmann 
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Dr. Dirk Bornemann 
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II. Grenzen der nationalen Gesetzgebung 
Bei der nationalen Ausgestaltung und Anpassung an das EU-Datenschutzrecht sollten 
die Grenzen des legislativen Gestaltungsspielraums bekannt sein. Für die Unionsmit-
glieder gilt es bei Nutzung der Öffnungsklauseln innerhalb der Regelungsdichte der 
DS-GVO zu verbleiben. Die Öffnungsklauseln der DS-GVO determinieren maßgeblich 
den Rahmen für den nationalen Gestaltungsspielraum. Innerhalb dieser Regelungs-
grenzen besteht eine Zulässigkeit und mitunter eine Pflicht zur Konkretisierung und 
Spezifizierung in Form von zu erlassendem Recht. Die Vereinbarkeit mit dem Unions-
recht bei der Ausgestaltung der Öffnungsklausel hängt entscheidend davon ab, wie 
sich das Verhältnis zwischen der unmittelbar geltenden DS-GVO und den nationalen 
Bestimmungen darstellt. Hierzu ist das sekundärrechtliche Schutzniveau als Maßstab 
für einzelstaatliche Vorschriften zu würdigen. Die Ausfüllung von Öffnungsklauseln 
soll das von der DS-GVO ausgehende Schutzniveau nicht erhöhen, sondern konkreti-
sierenden und spezifizierenden Charakter haben, der zu keinen Abweichungen des 
übergeordneten supranationalen Rechts führt. Kollidieren nationale und europäische 
Regelungen, so gilt ein Anwendungsvorrang des Unionsrechts vor nationalem Recht.  
 
Eine weitere Grenze stellt der Regelungsbereich der DS-GVO dar. Solange eine uni-
onsrechtliche Vorschrift einen Sachverhalt nicht abschließend regelt, können auch na-
tionale Regelungen bestehen bleiben und insbesondere auch eigene Vorgaben erlau-
ben. Schließlich mangelt es der EU u. a. auch an der Kompetenz, um beispielsweise 
Bereiche wie den Gesundheits- oder Beschäftigtendatenschutz selbst abschließend 
regeln zu können. Die Mitgliedstaaten müssen hier den ihnen verbleibenden Gestal-
tungsspielraum durch den Erlass von Datenschutzbestimmungen nutzen. Danach 
ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz der Länder im Datenschutzrecht im Beson-
deren für den Bereich des Rundfunks oder innerhalb der klassischen Landesmaterien 
des Polizei-, Kommunal- und Schulrechts, aber auch im Gesundheitswesen. Außer-
halb des Regelungsbereichs der DS-GVO ist ein Konflikt zwischen europäischem und 
nationalen Recht ausgeschlossen. 
 
Für den Datenschutz der nicht-öffentlichen Stellen besitzen die Länder grundsätzlich 
keine Gesetzgebungskompetenz. Diese liegt allein beim Bundesgesetzgeber. 
 
Da die Grenzen des legislativen Gestaltungsspielraum insgesamt nicht klar konturiert 
sind, können Regelungslücken und nicht mit Unionsrecht vereinbarende Vorschriften 
die Folge sein. Für den Landesgesetzgeber gilt es daher solche Kollisionen zu vermei-
den. Auch im Sinne der praktikablen Rechtsanwendung sollten widersprüchliche Re-
gelungen vermieden werden, um nicht noch mehr Rechtsunsicherheit bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten zu erzeugen.  
 
 

III. Regelungsgeflecht ab Mai 2018 
Auch nach der EU-Datenschutzreform mit der unmittelbar anwendbaren DS-GVO im 
Zentrum bleibt das Datenschutzrecht ein Regelungsgeflecht. Das Zusammenspiel der 
verschiedenen Datenschutzregime ist komplex. Sowohl von Seiten der EU-Ebene, der 
Bundesebene und der Landesebene gibt es Datenschutzregelungen. Durch das ge-
samte Mehrebenensystem hindurch verläuft zusätzlich die Differenzierung zwischen 
allgemeiner datenschutzrechtlicher und bereichsspezifischer Regelung. 
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Da vom Landesrecht nicht geregelt, entfällt zumindest eine Unterscheidung zwischen 
Vorschriften für die Datenverarbeitung durch öffentliche und nicht-öffentliche Stellen 
als weitere Komplexität innerhalb des Regelungsgeflechts.  
 
 

IV. Ausgewählte Regelungsbereiche 
Aufgrund des Umfangs des Gesetzesentwurfs sind die Ausführungen auf ausgewählte 
Regelungsbereiche des Gesetzesentwurfes beschränkt. 
 

Zu § 2 Abs. 4: 
Zusätzlich zu den in Art. 4 DS-GVO enthaltenen Begriffsbestimmungen sieht das hes-
sische Landesdatenschutzrecht mit § 2 Abs. 4 des vorliegenden Entwurfs eine weitere 
Legaldefinition vor. Eine Definition der “anonymen Informationen” erscheint zwar 
wünschenswert, doch es ist nicht offenkundig, inwiefern eine Befugnis besteht, zu-
sätzlich zur DS-GVO weitere Begriffe landesgesetzlich zu definieren. Immerhin nimmt 
die DS-GVO in Erwägungsgrund (ErwG.) 26 ausdrücklich Bezug auf diese Begrifflich-
keit, definiert sie in Art. 4 DS-GVO hingegen nicht legal. An den Ausführungen in den 
Erwägungsgründen orientiert sich der Gesetzgeber laut Gesetzesbegründung aus-
drücklich. Schlussendlich betreibt der Landesgesetzgeber hier keine nationale Ge-
setzgebung innerhalb des Anwendungsbereichs der DS-GVO, denn „diese Verordnung 
betrifft somit nicht die Verarbeitung solcher anonymer Daten“ (ErwG. 26 DS-GVO). 

Zu § 3 Abs. 2 Satz 2: 
Es ist im Sinne der Rechtssicherheit und der damit geschaffenen Klarheit begrüßens-
wert, dass Wartungsarbeiten ausdrücklich als Auftragsverarbeitung qualifiziert wer-
den. 

Zu § 4:  
Die Vorschrift orientiert sich stark an § 4 BDSG-neu. Die Länder regeln die Vorausset-
zungen für die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume durch öffentliche 
Stellen des Landes, der Gemeinden oder Landkreise zum Zweck der Aufgabenerfül-
lung der jeweiligen öffentlichen Stelle, zur Wahrnehmung des öffentlichen Hausrechts 
oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke.  
 

Zu § 5 Abs. 1: 
Mit Rücksicht auf eine effiziente organisatorische Ausgestaltung der Funktion der be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten ist die gesetzlich geforderte Bestellung eines 
Stellvertreters sehr begrüßenswert. Eine solche Stellvertretung kann die oder den 
Datenschutzbeauftragten bei zeitweiliger Abwesenheit wie etwa während des Ur-
laubs, einer Dienstreise oder bei Erkrankungen vertreten. 
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Zu § 8: 
Dem in der DS-GVO verfassten und von der Unionsgerichtsbarkeit bestätigten Gedan-
ken der völligen Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden muss der Landesgesetzgeber 
Folge leisten. Für die Errichtung jeder Länderaufsicht sind nach Art. 54 Abs. 1 lit. a 
DS-GVO entsprechende Rechtsvorschriften zu erlassen. Damit ist den Landesgesetz-
gebern aufgrund der nach Art. 51 Abs. 1 i. V. m Abs. 3 DS-GVO zulässigen föderalen 
Aufsichtsstruktur ein obligatorischer Regelungsauftrag auferlegt. Innerhalb dessen 
besitzen die Länder einen, wenn auch nur eng begrenzten, Spezifizierungsspielraum. 
Das zeigt sich daran, dass die meisten Bundesländer gleichermaßen wie der Bund ih-
rer Aufsicht aufgrund der Vereinbarkeit mit unionsrechtlichen Vorgaben die Rechts-
stellung einer obersten Landesbehörde verleihen.  So sieht es der Entwurf mit § 8 Abs. 
1 auch für Hessen vor. 

Zu § 10: 
Das von Art. 54 Abs. 1 lit. b DS-GVO ausgehende Regelungsgebot erstreckt sich auch 
auf die sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung als Landesdatenschutzbeauf-
tragten. Das Land Hessen leitet daraus wie viele andere Bundesländer ab, ein Min-
destalter von 35 Jahren gesetzlich festzulegen. Diese Spezifizierung dürfte die vom 
Verordnungsgeber offen gelassenen Grenzen überschreiten. Die sonstigen Voraus-
setzungen sollen teleologisch die Unabhängigkeit der Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
fördern und diese nicht beeinträchtigen. Ein Ausschluss aufgrund eines zu geringen 
Alters erscheint nicht mit den sekundärrechtlich vorrangigen Anforderungen verein-
bar. Das Land Sachsen-Anhalt qualifiziert dies – ohne auf das Unionsrecht einzugehen 
– als Altersdiskriminierung und als unvereinbar mit dem Allgemeinen Gleichstel-
lungsgesetz, weshalb diese Anforderungen in ihrem Landesrecht zum Datenschutz 
entfallen soll. Vielmehr wird zutreffender Weise konstatiert, dass das Alter dem Kri-
terium der Sachkunde inhärent ist: „Regelmäßig wird diese ein Berufsanfänger nicht 
haben.“ Die Freie und Hansestadt Hamburg verwirft die Altersgrenze auch nicht aus 
unionsrechtlichen Gründen, sondern wegen der Unvereinbarkeit mit Blick auf das be-
amtenrechtliche Leistungsprinzip. Ein Verzicht auf die Altersgrenze erscheint deswe-
gen geboten. 

Zu § 12: 
Die jeweilige Spezifizierung der beamtenrechtlichen Anforderungen richtet sich nach 
dem entsprechenden Landesrecht für die Landesbediensteten. Von Bedeutung wird 
der Aspekt auch bei der Ausgestaltung der in Art. 54 Abs. 2 S. 2 DS-GVO normierten 
Verschwiegenheitspflicht durch die Länder. Sind die Behördenleiter verbeamtet, 
ergibt sich die Verschwiegenheitspflicht grundsätzlich aus den Landesbeamtengeset-
zen; im Falle der Zulässigkeit von nicht verbeamteten Bediensteten müssten jedoch 
Landesdatenschutzgesetze angepasst werden. Dementsprechend ist es nur konsis-
tent und angemessen die Verschwiegenheitspflicht ausdrücklich in § 12 zu regeln. 
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Zu § 20 Abs. 1: 
Die Vorschrift dient als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten und füllt Art. 9 Abs. 2 DS-GVO aus. Diese gesetzgeberische 
Tätigkeit ist dahingehend zu begrüßen, dass von den in Art. 9 DS-GVO bestehenden 
Öffnungsklauseln Gebrauch gemacht wird. 

Zu § 23: 
Mit § 23 zur Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses beab-
sichtigt der Landesgesetzgeber die Öffnungsklausel des Art. 88 DS-GVO auszufüllen. 
Da dieser Bereich von der EU aufgrund mangelnder Kompetenz auch nicht vereinheit-
licht geregelt werden kann, ist es außerordentlich begrüßenswert, dass der Landes-
gesetzgeber von seiner Möglichkeit Gebrauch macht und die Datenverarbeitung im 
Beschäftigungskontext selbstständig regelt. 

Zu § 34:  
An die Stelle der Löschung tritt unter den Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 die Ein-
schränkung. Dieser Vorzug erscheint sinnvoll und angemessen, um die Beschränkung 
des Rechts auf Löschung personenbezogener Daten auf das erforderliche Maß zu re-
duzieren. 

Zu § 36: 
Da sich die EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der Möglichkeit Bußgelder gegen öffentli-
che Stellen zu verhängen nicht einigen konnten, findet sich mit Art. 83 Abs. 7 DS-GVO 
eine Öffnungsklausel in der Grundverordnung wieder. Dieser Ausgestaltungsspiel-
raum gewährt in Deutschland neben dem Bund auch den Ländern das Recht Vorschrif-
ten dafür festzulegen, ob und in welchem Umfang gegen Behörden und öffentliche 
Stellen Geldbußen verhängt werden können. Sanktionen in der von Art. 83 DS-GVO 
vorgesehenen Form und Höhe sind nach § 36 Abs. 2 in Hessen nicht vorgesehen.  

Die Regelung, keine Bußgelder gegen öffentliche Stellen auszusprechen, erstreckt 
sich nicht auf öffentlich-rechtliche Unternehmen, die im Wettbewerb mit anderen Ver-
arbeitern stehen. Ansonsten erhielten diese gegenüber ihren Wettbewerbern einen 
Vorteil. Da sich § 36 Abs. 2 aber nicht auf § 2 Abs. 2 bezieht, ist diese Besserstellung 
sinnvollerweise ausgeschlossen. 

Zu § 37: 
Der Landesgesetzgeber kommt mit § 37 seiner Pflicht nach, die obligatorische Öff-
nungsklausel des Art. 84 Abs. 1 DS-GVO auszufüllen und Sanktionen zu normieren. In 
Anknüpfung an die Vorläuferbestimmung (§ 40 HDSG) fällt die Entscheidung auf straf-
rechtliche Rechtsfolgen. Es erscheint begrüßenswert, dass dieses Sanktionsregime 
keine Verschärfung erfahren hat und mit Abs. 4 dem verfassungsrechtlichen Gebot 
der Selbstbezichtigung entsprochen wird. 
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Zu §§ 40-79: 
Mit den §§ 40 bis 79 setzt der Landesgesetzgeber die Regelungen der JIRL gemeinsam 
mit den Anpassungen zur DS-GVO in einem Gesetz um. Anders als bei der DS-GVO sind 
die Regelungen der JIRL zwingend im einzelstaatlichen Recht zu implementieren. 
Gleichwohl schafft die JIRL aufgrund der Wahl ihres Rechtsaktes als RL nur eine Min-
destharmonisierung der Datenschutzvorgaben innerhalb des entsprechenden Anwen-
dungsbereichs (Art. 2 JIRL). Ziel ist ein für den Betroffenen unionsweit einheitlicher 
Schutz (ErwG. 15 JIRL). 

Zu §§ 80 ff.: 
Mit den §§ 80 ff. möchte der Landesgesetzgeber zudem einen gesetzlichen Anspruch 
auf Informationszugang für Bürger schaffen, was ausdrücklich zu begrüßen ist. 
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Wiesbaden, den 6.3.2018 

Unsere telefonische Erreichbarkeit: Mo.-Do. von 8:30 bis 12:00 Uhr sowie 13:00 – 16:00 Uhr und Fr. von 8:30 bis 12:00 Uhr 
Persönliche Termine bitte mit vorheriger Absprache  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Gustav-Stresemann-Ring 1 ⋅ 65189 Wiesbaden ⋅ Telefon (06 11) 14 08-0 ⋅ Telefax (06 11) 14 08-9 00 oder -9 01 
E-Mail poststelle@datenschutz.hessen.de ⋅ Internet http://www.datenschutz.hessen.de 

Bankverbindung: Kontoinhaber HCC/Kanzlei Hess.Landtag/DB ⋅ IBAN DE67 5005 0000 0001 0053 62 ⋅ BIC HELADEFFXXX 
 

DER HESSISCHE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE 

Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/Die Grünen 
für ein Hessisches Gesetz zur Anpassung des Hessischen Datenschutzrechts 
an die Verordnung (EG) Nr. 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 
2016/680 und zur Informationsfreiheit – Drs. 19/5728 
 
 
I. Vorbemerkung 

 
Der Gesetzentwurf bringt zum Ausdruck, dass sich der Gesetzgeber der Reputation Hes-
sens als weltweit erstes Land mit einem Datenschutzgesetz bewusst ist. Der Datenschutz 
wurde von vornherein als der Persönlichkeitsschutz verstanden, war aber zunächst auf die 
Abwehr staatlicher Eingriffe zugeschnitten. Die informationelle Selbstbestimmung gewann 
aber durch das sprunghafte Wachstum der Kommunikationsmöglichkeiten immer bedeut-
sameren Charakter. Die unbestreitbaren Chancen standen gravierenden Risiken auch aus 
dem gesellschaftlichen Raum gegenüber. Der Datenschutz wird nicht nur durch den Da-
tenverkehr beschränkt. Der ungehinderte Datenverkehr wurde auch zu einem Element des 
Datenschutzes.  
 
Ähnlich ist auch die Informationsfreiheit nicht nur eine Beschränkung des Datenschutzes, 
sondern auch notwendiger Bestandteil der informationellen Selbstbestimmung. Zum allge-
meinen Persönlichkeitsrecht gehört die Möglichkeit, über die eigenen Daten persönlich zu 
bestimmen. 
 
Während der Bund und die anderen Länder den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
als getrennte Materien betrachten, ist der vorliegende Entwurf bemüht, die Querverbin-
dung herzustellen und so den modernen Vorstellungen der informationellen Selbstbestim-
mung Rechnung zu tragen. 

 
Die Verknüpfung der beiden Aufgabenstellungen in der Person der oder des Hessischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist nur folgerichtig. Die Gewährleis-
tung der Informationsfreiheit ist dabei kein Anliegen des Datenschutzes, sondern eine be-
deutsame eigenständige Aufgabe, die in der sachlichen und personellen Ausstattung ihren 
Niederschlag finden soll. Die Einzelheiten sind im Kontext der §§ 81 ff HDSIG-Entwurf 
dargelegt. 
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II. Artikel 1 – Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz 
 

• Datengeheimnis 
 
Der Entwurf enthält nicht mehr für alle öffentlichen Stellen eine Regelung, die § 9 HDSG 
entspricht, sondern nur noch in § 48 soweit die Verarbeitung der JI-Richtlinie unterfällt. 
 
Zwar entspricht ein Teil des bisherigen Regelungsgehaltes des § 9 nunmehr Artikel 29 DS-
GVO, wonach sowohl der Auftragsverarbeiter als auch jeder dem Verantwortlichen Unter-
stellter nur im Rahmen dessen Weisungen Daten verarbeiten darf. Es bleibt aber insoweit 
offen, wie diese Weisungen vermittelt werden sollen. 
 
Die bisherige Regelung in § 9 HDSG, insbesondere der Satz 2, der eine ausdrückliche 
Unterrichtungsverpflichtung über die bei der jeweiligen Tätigkeit konkret zu beachtenden 
Vorschriften, hat sich bewährt.  
 
Ich schlage daher vor, 

 
den Text des § 48 des Entwurfs in den Ersten Teil des Gesetzes, (etwa in den 1. Ab-
schnitt) zu verschieben. 

 
• § 5 Absatz 5 

 
Auch für die gem. Absatz 1 zu benennenden Vertreter der Datenschutzbeauftragten gilt 
die Mitteilungspflicht an die Aufsichtsbehörde gem. Artikel 37 Absatz 7 DS-GVO. 
 
Daher schlage ich vor, Absatz 5 wie folgt zu fassen: 

 
„Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauf-
tragten sowie deren oder dessen Vertreterin oder Vertreter und teilt diese Daten der 
oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten mit.“ 
 
 

• § 7 Absatz 1 Satz 2  
 
Die vorgeschlagene Begrenzung des Aufgabenbereichs des behördlichen Datenschutzbe-
auftragten der Gerichte halte ich nicht für sachgerecht beschrieben. Ausgenommen wer-
den soll der Bereich der justiziellen Tätigkeit.  
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Bei dem Begriff der justiziellen Tätigkeit handelt es sich um einen europarechtlichen Be-
griff, der im deutschen Recht bislang in dieser Form nicht verwendet wurde. Eingeführt im 
deutschen Recht ist bislang lediglich der ebenfalls europarechtliche Begriff der justiziellen 
Zusammenarbeit in der EU. Da mit dem Begriff der justiziellen Tätigkeit vorliegend rein 
nationale Sachverhalte geregelt werden, kommt es auf eine EU-weite Einheitlichkeit des 
Begriffs hier nicht an. Wichtiger ist vielmehr, dass der Begriff den Anforderungen an die 
Normenklarheit und Bestimmtheit genügt. Hierfür eignen sich Begriffe aus dem nationalen 
Recht in der Regel besser als solche aus dem EU-Recht. Begriffe aus dem EU-Recht bil-
den die gemeinsame Schnittmenge aller Mitgliedstaaten ab, was naturgemäß eine ge-
wisse Unschärfe erfordert. Dies trifft auch auf den Begriff der justiziellen Tätigkeit zu. Klarer 
ist dagegen der Begriff der richterlichen Unabhängigkeit, der seine Grundlage in Artikel 97 
GG findet. EG 20 der DS-GVO weist ausdrücklich darauf hin, dass die Beschränkungen in 
diesem Kontext allein dem Zweck dienen die richterliche Unabhängigkeit zu wahren, daher 
spricht nichts dagegen, den bewährten Begriff weiter zu verwenden. 
 

Ich schlage daher als § 7 Absatz 1 Satz 2 vor: 
 

„Im Falle eines oder einer bei Gericht bestellten Datenschutzbeauftragten beziehen 
sich diese Aufgaben nicht auf Tätigkeiten, die der richterlichen Unabhängigkeit unter-
liegen“.  

 
 
• § 13 Absatz 5 

 
Wie in § 7 Absatz 1 ist auch hier ist die Formulierung der DS-GVO bzw. der JI-Richtlinie 
„justizielle Tätigkeit“ übernommen worden. Laut Begründung soll damit klargestellt sein, 
dass der HDSB nur für die Verwaltungstätigkeiten der Gerichte zuständig ist. Dies ist eine 
deutliche Einschränkung zum derzeitigen Zuständigkeitsbereich. Der HDSB ist nur inso-
weit unzuständig, soweit die richterliche Unabhängigkeit betroffen ist, (§ 24 Absatz 1 
HDSG). 
 
Wie ausgeführt weist EG 20 zur DS-GVO ausdrücklich darauf hin, dass die Beschränkung 
allein dem Zweck dient, die richterliche Unabhängigkeit zu wahren. Genau dies ist aber mit 
der derzeitigen Formulierung in § 24 HDSG erfolgt.  
 
Diese Formulierung hat zudem klargestellt, dass auch organisatorische Fragen und vor 
allem die Ausgestaltung der einzelnen durch die Justiz einzusetzenden DV-Verfahren Ge-
genstand der Kontrolle und vor allem der Beratung durch den HDSB sein können, was 
auch in einem erheblichen Umfang erfolgt. Bei einer engen Auslegung im Sinne der Be-
gründung – dass nur die Verwaltungstätigkeit der Kontrolle des HDSB unterliegt – gäbe es 
eine Kontrolllücke in diesen Fragen. Denn ein Äquivalent zur Kontrolle der Tätigkeit der 
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Gerichte (die nach den Ausführungen insbesondere in den Erwägungsgründen jedoch er-
forderlich ist) wird nicht geschaffen. 
 
Ich schlage daher als § 13 Absatz 5 vor:  

 
„Absatz 2 Nr. 1 gilt für die Tätigkeit der Gerichte nur, soweit sie nicht in richterlicher 
Unabhängigkeit tätig werden.“ 

 
 

• § 14 Absätze 2 und 3 
 
In diesen Absätzen sind die Befugnisse des Hessischen Datenschutzbeauftragten im Kon-
text der Kontrolle der Datenverarbeitung außerhalb des Geltungsbereichs der DS-GVO 
und damit insbesondere auch für den Bereich der JI-Richtlinie geregelt. 
 
Gem. EG 82 der JI-Richtlinie, sollen die Aufsichtsbehörden wirksame Befugnisse, darunter 
Untersuchungs- und Abhilfebefugnisse haben, da diese die notwendigen Instrumente zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben darstellen. Außerdem sollte ein rechtsverbindlicher Beschluss ei-
ner gerichtlichen Überprüfung unterliegen. Diesen Anforderungen werden die vorgeschla-
genen Regelungen jedoch nicht vollständig gerecht. 
 
Das Verhältnis von Beanstandung und sonstigen Vollzugshandlungen wird nur unzuläng-
lich geregelt. Es handelt sich nicht um ein gestuftes Verfahren, sondern um additive Be-
fugnisse. Grundsätzlich muss es der Entscheidung des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten unterliegen, in welchem Fall er welche Maßnahme ergreift. Dies ist schon seiner 
Unabhängigkeit geschuldet. 
 
Unabhängig von der Frage, ob die bisherige Beanstandung eine wirksame Abhilfebefugnis 
ist, ist eine zwingende Rangfolge der einzelnen Befugnisse nicht sachgerecht. Die bishe-
rige Beanstandung ist nur bedingt mit der Verwarnung gem. Artikel 58 Absatz 2 lit. b DS-
GVO zu vergleichen. Die bisherige Form der Beanstandung sollte ja nicht nur den Verstoß 
feststellen, sondern darüber hinaus erreichen, dass die jeweils zuständige oberste Lan-
desbehörde bzw. das vertretungsberechtigte Organ dafür Sorge tragen, dass der Verstoß 
sich nicht wiederholt bzw. auch die Folgen des Verstoßes beseitigt werden. Deshalb war 
Adressat der Beanstandung soweit Landesbehörden betroffen waren auch nicht die jeweils 
datenverarbeitende Stelle selbst, sondern immer die oberste Landesbehörde. Außerdem 
ist in diesem Kontext keinerlei gerichtliche Klärung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten möglich. 
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Dass der Hessische Datenschutzbeauftragte bei der Auswahl seiner Maßnahmen den Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet, ist selbstverständlich. Die Feststellung, dass ein 
Verstoß erheblich sein muss, als Voraussetzung dafür eine der Maßnahmen des Absatz 3 
zu ergreifen, ist jedoch nicht sachgerecht. Entscheidend für die Auswahl der zu ergreifen-
den Maßnahme ist, dass sie im Einzelfall wirksam ist, die Schwere des Verstoßes ist dabei 
nur ein Entscheidungskriterium.  
 
Deshalb schlage ich folgende Änderung vor: 
 
 „(3) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte kann bei Verstößen nach Absatz 

2 Satz 1 anordnen, 
1.     

 …….  
5.    , 

 wenn dies zur wirksamen Verhinderung oder Beseitigung eines Verstoßes gegen da-
tenschutzrechtliche Vorschriften erforderlich ist.“ 

 
 

• § 16 
 
Laut Begründung sollen damit die Regelungen des § 29 Absatz 1 und Absatz 3 Variante 1 
sowie des § 26 HDSG übernommen werden. Aufgrund der Erfahrungen in der Praxis mit 
den genannten Vorschriften halte ich jedoch eine vollständige Übernahme der bisherigen 
Regelungen nicht für sinnvoll. 
 
Die Unterrichtungsverpflichtung über geplante Vorhaben bezweckt, das mögliche daten-
schutzrechtliche Verstöße schon im Laufe der Entwicklung des Projekts verhindert werden 
können und nicht erst im Nachhinein durch Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten - 
gegebenenfalls auch kostenintensive - Änderungen eines Verfahrens veranlasst werden 
müssen. Dies gilt im Übrigen auch, soweit wesentliche Veränderungen umgesetzter Vor-
haben beabsichtigt sind. 
 
Dazu ist es sinnvoll aber auch ausreichend, dass eine rechtzeitige Information erfolgt.  Dies 
ermöglicht eine Verständigung zwischen der betroffenen Stelle und dem Hessischen Da-
tenschutzbeauftragten inwieweit und ggf. in welcher Form eine weitere Beteiligung erfol-
gen soll. Dabei ist auch zu beachten, dass sich bei Entwicklungen, für die eine Daten-
schutzfolgenabschätzung unter Beteiligung des HDSB notwendig ist, die weitere Verfah-
rensweise aus Artikel 36 DS-GVO bzw. § 64 HDSIG ergibt. 
 
Die alte Regelung des § 26 HDSG hat sich überholt, sie wurde in der Praxis nie relevant 
und ist in weiten Teilen auch durch die Vorgaben der DS-GVO überflüssig. 
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Daher schlage ich folgende Fassung für den § 16 vor: 
 
 „Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ist frühzeitig über geplante Verfahren 

oder wesentliche Verfahrensänderungen zu unterrichten.“ 
 
 Der Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 

• § 19 Absatz 5 Satz 2  
 
Die vorgesehene Möglichkeit, dass der Hessische Datenschutzbeauftragte die gerichtliche 
Feststellung der Rechtmäßigkeit seiner Entscheidungen beantragen kann, ist der Aus-
gleich dafür, dass eine Vollstreckung gegen Behörden nicht zulässig ist. 
 
Um deutlicher zum Ausdruck zu bringen, dass dieses Mittel dann greifen soll, wenn die 
betroffene Stelle einer Entscheidung nicht folgen will, aber auch den ihr eröffneten Weg, 
gem. § 19 Absatz 5 Satz 1 selbst eine gerichtliche Feststellung zu erreichen, nicht geht, 
schlage ich für § 19 Absatz 5 Satz 2 folgende Formulierung vor: 
 

„Wenn die Behörde oder öffentliche Stelle eine verbindliche Entscheidung der oder des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten nicht beachtet und nicht innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe gerichtlich gegen diese vorgeht, kann die oder der Hessische Da-
tenschutzbeauftragte die gerichtliche Feststellung der Rechtmäßigkeit der getroffenen 
verbindlichen Entscheidung beantragen.“ 

 
Die Regelung ist in sich folgerichtig. Sie entspricht der Rechtsprechung zum faktischen 
Vollzug nach § 80 Absatz 5 VwGO, die auch in Gestalt einer Feststellungsentscheidung 
angewandt wird. 
 
 

• § 23 Absatz 1 Satz 2  
 
Im vorgeschlagenen Text wird auch eine Betriebsvereinbarung als mögliche Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung von Daten zu Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses ge-
nannt. 
 
Dies würde jedoch nur dann Sinn machen, wenn Fallkonstellationen denkbar wären, in 
denen vom Anwendungsbereich des HDSIG erfasste Stellen (vgl. § 2 HDSIG) einen Be-
triebsrat im Sinne des BetrVG bilden. Ich gehe davon aus, dass sämtliche, unter die Vor-
schriften des HDSIG fallende Öffentliche Stellen auch vom Geltungsbereich des HPVG 
(vgl. § 1 HPVG) erfasst werden. 
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Der Verweis auf Betriebsvereinbarungen ist daher zu streichen.  
 

• § 23 Absatz 8 Ziff.7 
 
In Absatz 8 Ziff. 7 werden auch „Zivildienstleistende“ als Beschäftigte benannt. Da es seit 
2011 den Zivildienst nicht mehr gibt, ist dies überflüssig. Zu überlegen ist, ob an Stelle 
dessen der Personenkreis, der im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes oder der wei-
teren freiwilligen Dienste definiert ist, aufgenommen wird.  
 
 

• § 24 
 
Auch im Rahmen der notwendigen Anpassung der Forschungsregelung an die Vorgaben 
der DS-GVO sollte sich die Neuregelung soweit möglich an der bewährten Praxis des bis-
herigen § 33 HDSG orientieren. Dies gilt insbesondere für die Frage der Abwägung der 
Belange der Betroffenen mit dem Forschungsinteresse.  
 
Entsprechend der Regelung in § 75 Absatz 1 Satz 4 SGB X (in der ab 25.5.2018 geltenden 
Fassung) sollte zudem auch ein Datenschutzkonzept zwingende Voraussetzung der Da-
tenübermittlung sein. Dabei handelt es sich um ein notwendiges Korrektiv, da die Vorlage-
pflicht und die Genehmigungspflicht des alten § 33 HDSG entfällt. An eine ausdrückliche 
Festschreibung der Zweckbindung kann dann auch – wie bisher – ein Ordnungswidrig-
keitstatbestand anknüpfen. Schließlich sollte deutlicher formuliert werden, dass auch die 
Empfänger von Forschungsstätten, für die das HDSIG nicht gilt, die Vorgaben zur weiteren 
Behandlung der erhaltenen Daten gem. § 24 HDSIG-Entwurf zu achten haben. 
  
Ich schlage daher vor, Absatz 1 durch folgenden Text zu ersetzen: 

 
„Öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten einschließlich Daten im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 1 DS-GVO ohne Einwilligung für ein bestimmtes Forschungsvorhaben 
verarbeiten und an andere Stellen oder Personen zu diesem Zweck übermitteln, wenn 
schutzwürdige Belange der betroffenen Person wegen der Art der Daten, wegen ihrer 
Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwendung nicht beeinträchtigt werden oder 
das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutz-
würdigen Belange der betroffenen Person überwiegt und der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise erreicht werden kann. Der Verantwortliche sieht angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen 
gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 vor. Vor dem Beginn des Forschungsvorhabens ist ein 
Datenschutzkonzept zu erstellen, das der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Nach-
frage vorzulegen ist.“ 
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Angefügt werden dann: 
 
(5) Eine Verarbeitung der nach Absatz 1 übermittelten Daten zu anderen als For-
schungszwecken ist unzulässig. Die nach Absatz 1 übermittelten Daten dürfen nur mit 
Einwilligung des Betroffenen weiterübermittelt werden. 
 
(6) Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Empfänger keine Anwendung fin-
den, dürfen diesem personenbezogene Daten nur übermittelt werden, wenn er sich 
verpflichtet, die Vorschriften der Absätze 1 Sätze 2 bis 5 einzuhalten. 

 
 

• § 38  
 
Die Regelung zur Ahndung möglicher Datenschutzverstöße mit einem Bußgeld halte ich 
nicht für ausreichend. Es kommt immer wieder vor, dass Mitarbeiter öffentlicher Stellen 
unter Überschreitung ihrer Kompetenzen solche Daten, die nicht offenkundig sind, für ei-
gene Zwecke nutzen. Dies geschieht nicht selten im Kontext von familiären Streitigkeiten 
oder anderen persönlichen Angelegenheiten. Andere Landesgesetzgeber gehen in diesem 
Kontext daher deutlich weiter, indem sie abstrakt Handlungen beschreiben, die gegen die 
datenschutzrechtlichen Regelungen verstoßen. Damit sind auch Mitarbeiter erfasst, die 
ausdrücklich gegen die internen Vorgaben zum Umgang mit den Daten verstoßen und 
diese für eigene Zwecke und damit nicht im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben verwen-
den. Damit würde auch eine Verknüpfung zur oben vorgeschlagenen Regelung zum Da-
tengeheimnis anstelle des § 48 erfolgen. 

 
Nach der Öffnungsklausel des Artikel 84 DS-GVO ist dies zulässig. Danach können Vor-
schriften über andere Sanktionen als solche, die bereits in Artikel 83 DS-GVO geregelt 
sind, geschaffen werden. Dies wäre hier der Fall, denn die Sanktionen nach Artikel 83 DS-
GVO richten sich nicht gegen Individuen, sondern gegen verantwortliche Stellen. Mitarbei-
ter öffentlicher Stellen werden damit auch nicht schlechter gestellt als Mitarbeiter von Stel-
len, die der DS-GVO unterfallen. Denn in Fällen in denen ein Mitarbeiter zu eigenen Zwe-
cken gegen die ausdrücklichen internen Regelungen Daten verwendet (Mitarbeiterex-
zess), wird im Sinne der DS-GVO selbst zum Verarbeiter und somit kann er auch gem. 
Artikel 83 sanktioniert werden, während in diesen Fällen das Unternehmen nicht sanktio-
niert werden kann.  

 
Mit Ziff. 3 kann zugleich auch der Verstoß gegen die vorgeschlagene Ergänzung im Kon-
text der Forschungsregelung zur Zweckbindung in den Sanktionskatalog mit aufgenom-
men. 

 
Eine solche Bußgeldvorschrift erscheint mir auch als mildere Sanktion gegenüber der 
Strafvorschrift des § 37 sinnvoll.  
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Daher schlage ich für den Absatz 1 folgende Fassung vor: 
 

„Ordnungswidrig handelt,  
1. wer entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes personenbezogene Daten, die nicht 
offenkundig sind, verarbeitet, 
2. durch unrichtige Angaben erschleicht oder 
3. entgegen §§ 22 Absatz 2 oder § 24 Absatz Daten für andere Zwecke verarbeitet, als 
für die sie übermittelt wurden.“ 

 
 
• § 54 

 
Diese Regelung setzt Artikel 12 Absatz 1 der JI-Richtlinie um. Grundsätzlich ist es im Sinne 
der Bürgerfreundlichkeit zu begrüßen, dass die Antwort sich am Medium der Anfrage ori-
entiert. Allerdings ist bei der Auswahl des Mediums, das zur Antwort genutzt wird, auch zu 
berücksichtigen, dass diese Antwort personenbezogene Daten - ggf. auch sensible - ent-
halten kann. Diese sind bei der Übertragung besonderes vor dem Zugriff Unbefugter zu 
sichern. Wie dies im Einzelfall erreicht werden kann, ist am Maßstab des § 59 zu entschei-
den. 
 
Deshalb schlage ich vor, in § 54 Absatz 1 als Satz 3 anzufügen: 
 

„Bei der Auswahl des Mediums sind die Anforderungen des Artikel 59 zu beachten.“ 
 
 

• § 55 Absatz 1 Satz 2 
 
In dieser Regelung zum Recht der Betroffenen, den Hessischen Datenschutzbeauftragten 
zur Unterstützung anzurufen, wird ebenso wie in § 7 und § 13 der Begriff justizielle Tätigkeit 
verwendet. Das oben angeführte zur Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit gilt hier 
ebenfalls. 
 
Daher schlage ich als Satz 2 vor: 
 

„Dies gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Gerichte, 
soweit diese im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit verarbeitet worden sind.“ 
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• § 79 
 
Die Ausführungen zu den Bußgeldvorschriften in § 38 gelten selbstverständlich auch für 
den Anwendungsbereich der JI-Richtlinie.  
 
Daher schlage ich vor: 
 
 „§ 79 Straf- und Bußgeldvorschriften 

 
Für Verarbeitungen personenbezogener Daten im Rahmen von Tätigkeiten nach § 40 
finden §§ 36 Absätze 2 und 3, 37 und 38 entsprechende Anwendung.“ 

 
Als Folge ist dann in § 13 Absatz 1 Ziffer 1 § 79 zu ergänzen. 

 
Damit ist klargestellt, dass auch für diese Fälle der Hessische Datenschutzbeauftragte zu-
ständig für die Verfolgung dieser Ordnungswidrigkeiten ist. 
 
 
 

III. Artikel 1 HDSIG, VIERTER TEIL – Anspruch auf Informationszugang 
 

• § 81 Absatz 1 Nr. 2 
 
Hier verweise ich auf die gemeinsame Stellungnahme zur Bereichsausnahme von Hessi-
schem Rechnungshof und Hessischem Datenschutzbeauftragten, die ich als Anlage (1) 
nochmals beifüge.  
 
Als Ergebnis wird darin vorgeschlagen, den Eingangssatz von § 85 sowie in Absatz 1 die 
Nr. 2 und 3 wie folgt zu formulieren,   
 

„§ 81 Absatz 1 Anwendungsbereich 
 
Nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 bis 3 gelten die Vorschriften über den Zugang zu 
Informationen nur für 
1. den Landtag…, 
2. den Hessischen Rechnungshof, die Überörtlichen Prüfung kommunaler Körper-

schaften in Hessen, den Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwal-
tung, soweit diese Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, die nicht im Zusammen-
hang mit ihrer Kontroll- und Prüftätigkeit stehen, 

3. die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten, soweit sie oder er allgemeine Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, 
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Dadurch verschieben sich die Folgenummern entsprechend um eine Ziffer: 
4.      die Gerichte…, 
5.     Finanzbehörden …, 
6.    Universitätskliniken …, 
7.   die Behörden …,“ 

 
 

• § 81 Absatz 2 Nr. 3  
 
Die Begründung, weshalb die in Absatz 2 Ziffer 3 genannten Kammern von der Anwendung 
des Anspruchs auf Informationszugang ausgenommen sind, überzeugt nicht. 
 
Diese Kammern nehmen – wie im übrigen auch weitere Kammern – öffentliche Aufgaben 
wahr, etwa im Rahmen der Registrierung der Kammermitglieder, der Zulassung zur ent-
sprechenden Tätigkeit oder der Ausbildung in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. 
Dass ein erheblicher Teil der Tätigkeiten dieser Kammern aufgrund der weiteren Regelun-
gen des vierten Teils des HDSIG vom Informationsanspruch ausgenommen ist, kann die 
spezielle Bereichsausnahme nicht begründen. Auch bei anderen Stellen, die grundsätzlich 
den Informationszugang gewähren müssen, kann es eine Vielzahl von Anfragen geben, 
die zu einer Ablehnung aufgrund der einschränkenden Regelungen der §§ 81 Absatz 1 
und 82 führen.   

 
Ich schlage daher vor, Absatz 2 Ziffer 3 zu streichen. 
 
 

• § 81 Absatz 2 Nr. 4 
 
Notare und Notarinnen sind unabhängige Organe der Rechtspflege. Als solche sollten sie 
den gleichen Ausnahmeregelungen wie die Rechtspflege selbst unterliegen. 
 
Ich schlage daher vor 

 
„Notare und Notarinnen“ in die Aufzählung von Absatz 1 Nr.4 (vorher Nr.3) aufzuneh-
men und Absatz 2 Nr. 4 zu streichen. 

 
 

• § 89 
 
Die Begründung der Übertragung der Funktion der oder des Informationsfreiheitsbeauf-
tragten ergibt sich nach der einleitenden Anmerkung aus der Natur der Sache. Wie ange-
deutet muss sich die zusätzliche Aufgabe für den HDSB auch in der Ausstattung wider-
spiegeln.  
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Im Vergleich mit den Ländern, die schon länger über Informationsfreiheitsbeauftragte ver-
fügen, ist zwar durch die gemeinsame Aufgabenerfüllung eine reduzierte Ausstattung 
ausreichend. 
 
Als äußerste Sparsamkeitsmaßnahme ist aber die Schaffung einer Referatsleiterstelle, 
einer Sachbearbeiterstelle sowie die Ausweitung der Geschäftsstelle um eine Halbtags-
kraft unvermeidlich.  

 
 
 

IV. Vorbemerkung zu den bereichsspezifischen Regelungen 
 
Das bereichsspezifische Datenschutzrecht lässt sich kaum flächendeckend anpassen. Es 
bleibt die Möglichkeit, durch eine Generalklausel bereichsübergreifende Aufhebungsberei-
che zu formulieren. 
 
Ich bin gerne bereit, dies mündlich näher zu erläutern. 
 
 
 

V. Artikel 2 Hessisches Jugendstrafvollzugsgesetz 
 

• § 58 Absatz 5 
 
Die Befugnis, bei Personen, die Zugang zur Anstalt begehren, im Rahmen der Identitäts-
feststellung auch biometrische Daten erheben zu dürfen, ist in dieser Form zu unbe-
stimmt. 
 
Soweit beabsichtigt ist, mehr als einen Lichtbildabgleich vorzunehmen, wäre dies konkret 
zu begründen. Dies gilt sowohl, soweit dabei an die Abnahme von Fingerabdrücken ge-
dacht ist, erst recht aber soweit andere biometrische Merkmale herangezogen werden 
sollen. Mir ist die Notwendigkeit der Verwendung solcher Daten in diesem Kontext derzeit 
nicht ersichtlich. 
 

Hier sind die biometrischen Daten, die verwendet werden sollen, konkret zu benennen. 

  

AV INA 19/64 und AV UDS 19/9 - Teil 1 - 41



 - 13 - 

• § 65 Absatz 6 
 
Mit dieser Regelung werden die bisherigen maximalen Aufbewahrungsfristen der dort ge-
nannten Unterlagen aufrechterhalten. 
 
Laut der Begründung (S. 165 der Drucksache 19/5728) beziehen sich die Gefangenen-
bücher nur noch auf Altfälle, da inzwischen die entsprechenden Verzeichnisse elektro-
nisch geführt werden. Daher erscheint mir die weiterhin bestehende Aufbewahrungsfrist 
von 30 Jahren deutlich zu lang, zumal diese gemäß Satz 2 des Absatzes 6 gegebenen-
falls sogar noch verlängert werden kann.  
 

Die Frist ist daher deutlich zu verkürzen. Ich halte 10 Jahre für angemessen. 
  
 

VI. Artikel 3 Hessisches Strafvollzugsgesetz 
 
Die Anmerkungen zu §§ 58 und 65 des Jugendstrafvollzugsgesetzes gelten für die §§ 58 
und 65 entsprechend. 
 
 

VII. Artikel 4 Hessisches Untersuchungshaftvollzuggesetz 
 
Die Anmerkungen zu §§ 58 und 65 des Jugendstrafvollzugsgesetzes gelten für § 54 Absatz 
5 sowie § 61 Absatz 7 entsprechend. 
 

VIII. Artikel 5 Hessisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 
Die Anmerkungen zu §§ 58 und 65 des Jugendstrafvollzugsgesetzes gelten für die §§ 58 
und 65 entsprechend. 
 

 
IX. Artikel 14 Hessisches Pressegesetz 

 
Die vorgeschlagene Regelung in § 10 ist nach meiner Einschätzung europarechtswidrig. 
Zu dieser Fragestellung hat die unabhängige Konferenz der Datenschutzbehörden des 
Bundes und der Länder am 9.11.2017 eine Entschließung verabschiedet – Umsetzung der 
DS-GVO im Medienrecht –, die ich als Anlage (2) beifüge.  
  
Der vorliegende Entwurf orientiert sich im Wesentlichen am bisherigen Medienprivileg des 
§ 41 BDSG. Damit wird die Anwendbarkeit der DS-GVO und des BGSG-neu weitgehend 
ausgeschlossen. Die datenschutzrechtlichen Vorgaben würden sich auf das Datengeheim-
nis, die Datensicherheit sowie einen eingeschränkten Schadenersatzanspruch beschrän-
ken. 
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Dies entspricht nicht den Vorgaben des Artikel 85 DS-GVO. Danach müssten Ausnahmen 
und Abweichungen konkret und spezifisch – bezogen auf die jeweiligen Normen und Vor-
gaben der DS-GVO – begründet und geregelt werden.  
 

Für die näheren Einzelheiten verweise ich auf die o.g. Entschließung der Datenschutz-
konferenz. 

 
 

X. Artikel 18 - Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 

• Vorbemerkung 
 
Wie im Rahmen der Begründung (S. 208 der Drucksache) ausgeführt, fällt nicht jede Auf-
gabe der Polizeibehörden in den Anwendungsbereich der JI-Richtlinie, so dass für eine 
Vielzahl von Regelungskomplexen differenziert werden muss, ob Regelungen der DS-
GVO oder des HDSIG neben den bereichsspezifischen Regelunge des HSOG zur An-
wendung kommen. 
 
Der Gesetzentwurf enthält selbst keine eigenständige Abgrenzung der Anwendungsbe-
reiche und verweist insoweit auf die Regelung des § 40 HDSIG, die abstrakt den Anwen-
dungsbereich der JI-Richtlinie aufgreift. Lediglich in der Begründung zu § 3 sind einige 
Bereiche skizziert, die unter den Anwendungsbereich der DS-GVO fallen. 
 
Durch die gewählte Regelungstechnik mit den zahlreichen Verweisen auf die unterschied-
lichen Regelungen – teilweise innerhalb eines Absatzes des HSOG – wird es für den 
Anwender schwierig zu überblicken, welche Regelungen in einem konkreten Kontext von 
ihm zu beachten sind. 
 
Auch für die betroffenen Bürger ist es nicht einfach, den konkreten Regelungsgehalt der 
einzelnen ihn nicht unwesentlich belastenden Normen zu erfassen. 
 
Die Verweise auf das HDSIG – vor allem soweit abweichende Regelungen von den dort 
formulierten gelten sollen, können m.E. insoweit vereinfacht – und damit auch zumindest 
teilweise verständlicher werden – wenn nicht jeweils formuliert wird „abweichend von 
§ xxx HDSIG“, sondern positiv nur die Bedingungen genannt werden, die im Kontext des 
HSOG zur Anwendung kommen sollen. 
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So könnte z.B. § 20b lauten: 
 
„(1) Eine Weiterverarbeitung oder Übermittlung von personenbezogenen Daten, die 
aus den in § 20 Absatz 3 genannten Maßnahmen erlangt werden, ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, soweit die Weiterverarbeitung für die polizeiliche Eigenforschung und 
effektive Wirksamkeitskontrolle unerlässlich ist.“ 
 
Und als Absatz 4 könnte zur Klarstellung noch angefügt werden:  
 
„Im Übrigen gelten die §§ 24 und 45 des HDSIG entsprechend.“ 

 
 

• § 13 Absatz 6 
 
Hier wird für die Anwendungsfälle der JI-Richtlinie der Grundsatz des Vorrangs der Da-
tenerhebung beim Betroffenen aus der bisherigen Regelung beibehalten. 
Ich halte es für angemessen, dies auch für die Fallkonstellationen aus der DS-GVO zu 
regeln. Auch wenn der Text der DS-GVO dies nicht ausdrücklich vorsieht, ist eine ent-
sprechende Regelung durch die DS-GVO auch nicht ausgeschlossen.  
 
Daher schlage ich vor,  
 

§ 13 Absatz 6 Satz 1 aus dem derzeit geltenden HSOG zu übernehmen. 
 
 

• § 14 Absätze 3 und 4 
 
Schon in meiner Stellungnahme zu den vorgesehenen Änderungen des HSOG im Kon-
text der Novelle des Verfassungsschutzgesetzes (Drucksache 19/5412) habe ich darauf 
hingewiesen, dass ich die Regelungen in Absatz 3 Satz 3 und 4 nicht für angemessen 
halte und Änderungen vorgeschlagen. Diese Stellungnahme lautet: 
 
o § 14 Absatz 3 Satz 4 verweist auf § 14 Absatz1 Satz 2 und 3 HSOG und ermöglicht damit 

eine Speicherdauer aller Aufnahmen von bis zu 2 Monaten. Dies ist unverhältnismäßig und 
entspricht auch nicht der allgemeinen Praxis. So empfiehlt das LKA in einer Handreichung 
für die Kommunen eine Speicherdauer von bis zu 10 Tagen. Dieser Zeitraum ist völlig aus-
reichend, um zu entscheiden ob eine Auswertung und ggf. eine Sicherung der entsprechen-
den aufgenommenen Sequenzen für weitere Maßnahmen oder ein einzuleitendes Strafver-
fahren erforderlich sind. Für diese dann so gesicherten Sequenzen gelten die allgemeinen 
Aufbewahrungsvorschriften für das jeweilige Verfahren. Damit ist eine Aufbewahrung aller 
Aufzeichnungen für einen so langen Zeitraum nicht erforderlich. 
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o Die Formulierung in Absatz 3 Satz 3 hat zu Missverständnissen geführt. Sie war geschaffen 
worden, um eine regelmäßige Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Betriebs der Anlage zu 
erreichen. Dabei sollte sichergestellt werden, dass eine Anlage auch solange betrieben 
werden kann, bis diese Überprüfung zu einem negativen Ergebnis führt. Sollte sich jedoch 
im Laufe der 2-Jahres-Frist eindeutig ergeben, dass die Voraussetzungen an diesem Ort 
nicht mehr vorliegen, kann auch so die Rechtmäßigkeit einer Videoüberwachung nicht er-
reicht werden. Dies kommt etwa in Fällen in Betracht, wo durch Umgestaltung oder Bebau-
ung eines Platzes sich die örtliche Situation so verändert, dass die ursprüngliche Gefahren-
lage nicht mehr angenommen werden kann. Das muss erst recht gelten, wenn von vornhe-
rein abzusehen ist, dass nur für einen bestimmten Zeitraum die Voraussetzungen für eine 
Videoüberwachung gegeben sind. So kann der Einsatz von Videotechnik für ein bestimmtes 
Ereignis – z.B. Großveranstaltungen wie der Hessentag – nicht eine Videoüberwachung für 
2 Jahre rechtfertigen. 

Deshalb schlage ich vor zu formulieren: 
 „Fest installierte Anlagen sind alle zwei Jahre daraufhin zu überprüfen, ob die Voraus-

setzungen für ihren Betreib weiterhin vorliegen.“ 

Soweit dies nicht im weiteren Verlauf der Beratungen zu Drucksache 19/5412 berück-
sichtig werden kann, möchte ich diese Vorschläge dringend nochmals zur Berücksichti-
gung empfehlen. 
 
 

• § 20 
 
Da mit der Neuregelung auch beabsichtigt ist die Rechtsprechung des BVerfG zum BKAG 
sowie die sich aus dem BKAG ergebenden Anforderungen an die Datenverarbeitung im 
polizeilichen Informationsverbund umzusetzen (so die Begründung S. 212 der Drucksa-
che), halte ich auch im Kontext der Möglichkeit der weiteren Speicherung von Daten, die 
aus strafrechtlichen Ermittlungsverfahren stammen, eine Ergänzung in Absatz 6 für erfor-
derlich. 
 
§ 18 Absatz 2 Ziff. 2 BKAG fordert in diesem Kontext, dass die entsprechenden Daten 
erforderlich sein müssen, weil wegen der Art oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit 
der betroffenen Person oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annahme besteht, dass 
zukünftig Strafverfahren gegen sie zu führen sind (die sog. Negativprognose). Diese ist 
auch in Hessen für alle Fälle zu erstellen, die im INPOL-Verbund gespeichert werden 
sollen. Daher halte ich es für angemessen, diese Negativprognose, die auch zu doku-
mentieren ist, für alle Sachverhalte zu verlangen, die dem Absatz 6 entsprechen. 
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Dazu könnte in Absatz 6 als Satz 2 eingefügt werden: 
 
„Die Weiterverarbeitung darf nur erfolgen, wenn wegen der Art oder Ausführung der 
Tat, der Persönlichkeit der betroffenen Person oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu 
der Annahme besteht, dass zukünftig Strafverfahren gegen sie zu führen sind. 
Satz 2 wird dann Satz 3.“ 

 
 

• § 27a Absatz 4 
 
Ich habe Bedenken, ob die vorgesehenen Einschränkungen des Löschungsanspruchs für 
die Sachverhalte, die der DS-GVO unterfallen, mit den Anforderungen der DS-GVO in 
Einklang stehen. 
 
Zwar ist das Anliegen verständlich – möglichst einen Gleichklang der Anforderungen für 
alle Sachverhalte im Kontext der automatisierten Datenverarbeitung zu erreichen. Aller-
dings ist mir nicht ersichtlich, warum die Abweichungen nicht wie im HDSIG auf die Lö-
schungsverpflichtungen bei der Verarbeitung in Akten beschränkt werden können. Allein 
der Aufwand zur Ausgestaltung der entsprechenden Datenverarbeitungssysteme er-
scheint mir als Begründung nicht ausreichend. 
 
 

• § 29 Absatz 2 und 3 
 
Auch hier ist nicht ersichtlich, warum es zur Abweichung von den Regelungen des HDSIG 
kommen soll. Die Begründung beschreibt nur den Regelungsgehalt mit anderen Worten, 
ohne dazulegen, warum dies erforderlich ist. 
 
Zwar lässt das HDSIG grundsätzlich bereichsspezifische Regelungen zu und auch die 
DS-GVO gibt hier einen Spielraum. Allerdings muss sich eine entsprechende Regelung 
am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsgrundsatz messen lassen, da es sich um nicht un-
erhebliche Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung handelt. Dies ist 
jedoch bisher nicht dargelegt.  
 

Daher sollten diese Einschränkungen gestrichen werden. 
 
 

XI. Zitiergebot 
Durch verschiedene Regelungen in den Strafvollzugsgesetzen erfolgen Eingriffe in Grund-
rechte, insbesondere im Kontext der Überwachung der Telekommunikation. Daher fehlt 
die notwendige Umsetzung des Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 GG. 
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Oldenburg, 09.11.2017 
 

Entschließung 
der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden  

des Bundes und der Länder 
 
 

Umsetzung der DSGVO im Medienrecht 
 

Das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und deren Geltungsbeginn 

im Mai 2018 verlangt eine Anpassung der medienrechtlichen Datenschutzbestimmungen 

an die neuen Vorgaben. Dabei muss dem hohen Stellenwert der Meinungs- und Informati-

onsfreiheit sowie der Presse-, Rundfunk- und Medienfreiheit gemäß Art. 5 Grundgesetz 

(GG) und Art. 11 EU-Grundrechtecharta (GRCh) für die freiheitliche demokratische 

Grundordnung ebenso Rechnung getragen werden wie dem Recht auf Informationelle 

Selbstbestimmung gemäß Art. 1 i.V.m. Art. 2 GG und dem Recht auf Schutz personenbe-

zogener Daten gemäß Art. 8 GRCh. Kollisionen der Schutzbereiche der Grundrechte sind 

im Sinne einer praktischen Konkordanz aufzulösen. 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder weist 

daher auf die Anpassungsklausel des Art. 85 DSGVO hin. Danach können die Mitglied-

staaten Ausnahmen und Abweichungen von bestimmten Vorgaben der DSGVO normie-

ren, wenn „dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 

mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu brin-

gen“. Das sich daraus ergebende Regel-Ausnahme-Verhältnis bedeutet, dass die Vorga-

ben der DSGVO grundsätzlich auch auf sämtliche Verarbeitungen personenbezogener 

Daten zu grundrechtlich besonders geschützten journalistischen, wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder literarischen Zwecken angewendet werden sollen.   
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Bei der Umsetzung von Art. 85 DSGVO gilt es insbesondere folgende Anforderungen zu 

beachten: 

 

 Ausnahmen oder Abweichungen von der Anwendung der DSGVO auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im journalistischen Bereich müssen notwendig sein, um freie 

Meinungsäußerung und Informationsfreiheit gemäß Art. 11 GRCh sicherzustellen. 

 Einen regelhaften Vorrang der Presse-, Rundfunk- und Medienfreiheit sieht die DSGVO 

nicht vor. Sie verlangt vielmehr, einen angemessenen Ausgleich zwischen den Grundrech-

ten herzustellen, wenn diese in Widerstreit geraten (vgl. 153. Erwägungsgrund der 

DSGVO). 

 Die Grundsätze des Datenschutzes (Art. 5 DSGVO) müssen hinreichend Beachtung finden. 

Jedenfalls steht es nicht im Einklang mit dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten, 

wenn die Grundsätze des Datenschutzes im Journalismus in weitem Umfang ausgeschlos-

sen werden. Eine Regelung kann keinesfalls als notwendig i. S. d. DSGVO angesehen wer-

den, wenn sie zum Zwecke der Abwägung mit der Meinungs- und Informationsfreiheit die 

Transparenzrechte und Interventionsmöglichkeiten für betroffene Personen sowie Verfah-

rensgarantien über eine unabhängige Aufsicht missachtet.  

 Über den eingeräumten Gestaltungsspielraum geht es hinaus, wenn die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten durch Hilfsunternehmen zu undifferenziert vom Geltungsbereich 

der DSGVO ausgenommen wird, ohne dass diese Aktivitäten unmittelbar der journalisti-

schen Tätigkeit dienen. Die Reichweite der journalistischen Tätigkeit bedarf zudem einer 

Konkretisierung. 

 Die künftige Aufsicht über den Datenschutz beim Rundfunk ist unabhängig auszugestalten. 

Sie bedarf wirksamer Abhilfebefugnisse bei Datenschutzverstößen. 

 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder 

fordert daher für die Anpassung von Rundfunk-Staatsverträgen, Presse- und Medien-

gesetzen:  

 Die gesetzlichen Anpassungen i. S. d. Art. 85 DSGVO müssen konkret und spezifisch - be-

zogen auf die jeweiligen Normen und Vorgaben der DSGVO - Ausnahmen und Abweichun-

gen regeln und diese begründen. 

 Bei der Ausübung der jeweiligen Regelungskompetenz ist das europäische Datenschutz-

recht zwingend zu beachten. Eine faktische Beibehaltung der bisherigen nationalen 

Rechtslage würde dem nicht gerecht. 
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